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§ 3 NO MR Eindeutiger inhaltlicher
Bezug zur Tatigkeit

NO MR - NO Medientransparenz-Richtlinien

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Im Sinne von § 3a Abs. 1 erster Satz in Verbindung mit Abs. 2 Z 2 MedKF-TG,BGBI. | Nr. 125/2011, muss bei einer
Veroffentlichung der inhaltliche Zusammenhang mit dem Wirkungsbereich eines Rechtstragers oder der Bezug zur
Tatigkeit dieses Rechtstragers eindeutig gegeben sein. Zu diesem Zweck durfen Verdéffentlichungen ausschlief3lich jene
Aufgaben thematisieren, die zum Aufgabenbereich des Rechtstragers zahlen. Dazu zahlen auch Tatigkeiten, die erst
nach abgeschlossenem Gesetzgebungsverfahren zu einem spateren Zeitpunkt in Wirksamkeit treten, wie etwa
Informationen Uber den Inhalt von Begutachtungsentwirfen und Regierungsvorlagen.

In Kraft seit 01.07.2012 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2011/125
file:///

	§ 3 NÖ MR Eindeutiger inhaltlicher Bezug zur Tätigkeit
	NÖ MR - NÖ Medientransparenz-Richtlinien


